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Niederstotzingen
Stadt

Belastung  
durch die  
Umleitung (B 492) 
 
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
  
die Umleitung der B 492 ist für die Stadt Niederstotzingen und insbeson-
dere für die Anlieger der Ortsdurchfahrt in Niederstotzingen, Oberstotzin-
gen und Stetten eine enorme Belastung. 
Gerade die Lärmbelastung durch den Schwerlastverkehr macht vielen von 
Ihnen zu schaffen. Bereits vor der Umleitung hat der Gemeinderat auf-
grund der bereits vorhandenen Belastungen die Entscheidung getroffen, 
eine Lärmberechnung in Auftrag zu geben. Diese stellt eine Grundvoraus-
setzung dafür dar, um bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde im 
Landratsamt Heidenheim langfristige lärmmindernde Maßnahmen (z.B. 
Geschwindigkeitsbeschränkungen in der Nacht und den frühen Morgen-
stunden) zu beantragen. Hier befindet sich die Berechnung im End-      
stadium, so dass zeitnah der Kontakt mit der Straßenverkehrsbehörde 
aufgenommen werden kann.   
Für die aktuelle Belastung wiederum ist das Regierungspräsidium in Stutt-
gart bzw. das Baureferat Ost zuständig, da es sich hierbei um eine direkte 
Folge der Baumaßnahme an der B 492 handelt. Dazu hat es vorletzte 
Woche zwei Treffen mit den Ansprechpartnern vor Ort gegeben. 
Hierbei habe ich deutlich auf die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger 
aufmerksam gemacht und eine Geschwindigkeitsbeschränkung in der 
Nacht und in den frühen Morgenstunden beantragt. Dieser Antrag erfolgte 
auch in enger Abstimmung mit der Stadt Herbrechtingen, da auch die 
Bürgerinnen und Bürger in Bissingen betroffen sind.   
Die Stadtverwaltung bemüht sich intensiv darum, für die betroffenen    
Bürgerinnen und Bürger eine Entlastung herbeizuführen. Hierbei sind wir 
auf die Mitwirkung der zuständigen Behörden angewiesen, welche ihre 
Ermessensspielräume im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ausüben 
müssen. 
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 
  
Ihr  
 
 
 
  
Marcus Bremer 
Bürgermeister

 Amtliche 
Bekanntmachungen

Bericht für das Amtsblatt 
zur Sitzung des Gemeinderates 
am 24.06.2020 
 
Umbau und Sanierung ehemaliges 
Hauptschulgebäude zur Grundschule  
Im Zuge der Sanierung des Hauptschulge-
bäudes zur künftigen Nutzung als Grund-
schule wurden verschiedene Gewerke 
ausgeschrieben. In einem ersten Schritt er-
folgte die Ausschreibung der   
•  Fenster- und Fassadenarbeiten/ 
   Jalousien 
•  Zimmererarbeiten 
•  Gerüstarbeiten  
Herr Hüll von der GIP Architekten General-
planer und Projektmanagement GmbH 
präsentierte dem Gremium die Ausschrei-
bungsergebnisse.  
Am 05.06.2020 fand um 11.00 Uhr die An-
gebotsöffnung für das Gewerk „Zimmerer-
arbeiten“ statt. Fünf Unternehmen hatten 
die Ausschreibungsunterlagen angefor-
dert, von denen zwei Bieter fristgerecht ein 
Angebot eingereicht haben. Das wirt-
schaftlichste Angebot kam von der Firma 
Peter Ruff aus Niederstotzingen mit einem 
Angebotspreis von 161.180,15 € (brutto).  
Für das Gewerk „Fenster- und Fassaden-
arbeiten/Jalousien“ hatten insgesamt 12 
Unternehmen die Ausschreibungsunterla-
gen angefordert. Bei der Angebotseröff-
nung am 05.06.2020 um 11.30 Uhr lagen 
insgesamt vier Angebote vor. Die Firma 
Fensterbau Sträßle GmbH aus Heidenheim 
hat mit einem Angebotspreis von 
493.445,92 € (brutto) das wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben.  
Für das Gewerk „Gerüstarbeiten“ wurden 
sechs Unternehmen im Rahmen der be-
schränkten Ausschreibung aufgefordert, 
ein Angebot abzugeben. Bei der Angebots-
eröffnung am 05.06.2020 um 12.00 Uhr lag 
ein Angebot vor. Dieses kam von der Firma 
Gerüstbau Fritz GmbH aus Neresheim mit 
einem Angebotspreis von 42.683,16 € 
(brutto).  
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Die bisherigen Ausschreibungsergebnisse 
lagen insgesamt ca. 37 % unter der Kos-
tenberechnung des Architekten.  
Der Vorsitzende und Herr Hüll informierten 
das Gremium darüber, dass Anfang Juli die 
Submission der weiteren Gewerke erfolgt, 
so dass in der Juli-Sitzung des Gemeinde-
rats weitere Vergaben erfolgen können. 
Das dritte Ausschreibungspaket mit einem 
Volumen von circa 100.000 € stehe noch 
aus, so Herr Hüll.  
Weiter führte er auf Nachfrage von Herrn 
Stadtrat Hirschbolz aus, dass alle bisheri-
gen Anbieter auf ihre Leistungsfähigkeit hin 
geprüft wurden und dass die drei Aus-
schreibungspakete nicht für einen, son-
dern für alle drei Bauabschnitte gelten.  
Jeweils einstimmig beschloss der Gemein-
derat:  
Vergabe der Zimmererarbeiten an die Fa. 
Peter Ruff aus 89168 Niederstotzingen zu 
einem Preis von 161.180,15 € (brutto).  
Vergabe der Fenster- und Fassadenarbei-
ten/Jalousien an die Fensterbau Sträßle 
GmbH aus Heidenheim zu einem Preis von 
493.445,92 € (brutto).  
Vergabe der Gerüstbauarbeiten an die Fa. 
Gerüstbau Fritz GmbH aus Neresheim zu 
einem Preis von 42.683,16 € (brutto). 
 
Anschaffung von Geschwindigkeitsan-
zeigetafeln  
Herr Bürgermeister Bremer führte in den 
Tagesordnungspunkt ein und verwies dar-
auf, dass wiederkehrend aus verschiede-
nen Richtungen Fragen nach Geschwin- 
digkeitsbeschränkungen im Stadtgebiet 
gestellt würden und es sich um eine viel-
schichtige Materie handelt. Insbesondere 
die Frage nach einer Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf Tempo 30 werde regel-
mäßig an die Stadtverwaltung heran- 
getragen. Einmal würden die Anfragen 
schwerpunktmäßig aus dem Umfeld der 
Elternschaft, deren Kinder die Schule und 
die Kindertageseinrichtungen besuchen, 
resultieren. Zum anderen kämen entspre-
chende Anfragen zu Ortsdurchfahrten 
(Landesstraße, Kreisstraße) und Wohnge-
bieten.  
Herr Bremer brachte zum Ausdruck, dass 
solche Wünsche aus Sicht der Betroffenen 
für die Stadtverwaltung nachvollziehbar 
seien. Allerdings müssen man berücksich-
tigen, dass es hierzu eine Vielzahl an recht-
lichen Vorgaben gebe. Zudem sei die 
Stadtverwaltung nicht zuständige Straßen-
verkehrsbehörde, sondern das Landrat-
samt in Heidenheim. Mit Verweis auf die 
Sitzungsvorlage stellte der Vorsitzende die 
rechtlichen Vorgaben und Handlungsmög-
lichkeiten der Stadtverwaltung dar.  
Im Folgenden wurden die verschiedenen 
Bereiche und die gesetzlichen Vorgaben 
beleuchtet. 
 
1.   Landesstraße/Kreisstraße:  
Bei einer Landesstraße und einer Kreis-
straße handle es sich um eine vom Gesetz-

geber sogenannte Straße des überörtli-
chen Verkehrs. Für Ortsdurchfahrten gebe 
die Straßenverkehrsordnung (StVO) vor, 
dass Geschwindigkeitsbeschränkungen 
aus Gründen der Verkehrssicherheit nur 
dann angeordnet werden können, wenn 
eine konkrete Gefahrenlage vorliegt und 
ein über das normale Maß hinausgehendes 
Unfallrisiko besteht und es keine andere 
Möglichkeit gibt, die Verkehrssicherheit zu 
verbessern. Eine Gefahrenlage bestehe 
auch, wenn eine Unfallhäufung vorliege. 
Eine pauschale Beschränkung sei somit 
nicht möglich.  
Seit Dezember 2016 gebe es die Möglich-
keit der erleichterten Anordnung von in-
nerörtlichen streckenbezogenen Geschwin- 
digkeitsbeschränkungen von Tempo 30 
km/h auf Straßen des überörtlichen Ver-
kehrs oder auf weiteren Vorfahrtstraßen im 
unmittelbaren Bereich von an diesen 
Straßen gelegenen Kindergärten, -ta-
gesstätten, -krippen, -horten, allge-
meinbildenden Schulen, Förderschulen, 
Alten- und Pflegeheimen oder Kranken-
häusern. Die Aufzählung sei vom Gesetz-
geber abschließend, so der Vorsitzende. 
Da in Niederstotzingen keine derartige Ein-
richtung entlang der Ortsdurchfahrt vor-
handen sei, könne von Seiten der 
Straßenverkehrsbehörde keine diesbezüg-
liche Geschwindigkeitsreduzierung ange-
ordnet werden. Auch lägen die Kinder- 
tageseinrichtungen nicht im Bereich einer 
Vorfahrtsstraße.  
Der Vorsitzende zog das Zwischenfazit, 
dass die Anordnung eines streckenbe-
zogenen Tempolimits auf Tempo 30 ent-
lang einer Landes- und Kreisstraße 
aufgrund der vorgenannten gesetzli-
chen Vorgaben nicht umsetzbar sei.  
Das Gremium war sich aber darüber einig, 
dass die Anlieger entlang der Ortsdurch-
fahrt durch den Verkehrslärm erheblich be-
einträchtigt seien. Nicht nur unter Normal- 
bedingungen, sondern insbesondere auch 
durch die zusätzliche Verkehrsbelastung 
im Zuge der Sanierung der B 492. Hierzu 
führte Herr Bürgermeister Bremer aus, 
dass der Gemeinderat eine Verkehrszäh-
lung und eine Lärmberechnung nach den 
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 
(RLS-90) in Auftrag gegeben habe. Hierbei 
ginge es dem Gemeinderat um die Ermitt-
lung von Betroffenheiten und der Fra-
gestellung, an welchen Bereichen der 
Ortsdurchfahrt die gesetzlichen Grenz-
werte erreicht bzw. überschritten seien. 
Wie Herr Bremer erläuterte, lägen der Ver-
waltung mittlerweile die ersten Ergebnisse 
vor, welche in der Juli-Sitzung dem Ge-
meinderat in öffentlicher Sitzung vorge-
stellt werden. Aus Sicht der Verwaltung 
biete die Berechnung eine Grundlage für 
weitere Diskussionen über lärmmindernde 
Maßnahmen mit der Straßenverkehrs-
behörde im Landratsamt in Heidenheim.   
Bezogen auf die derzeitige Spitzenbela-
stung durch die Umleitung stehe der Bür-
germeister in direktem persönlichen 
Kontakt mit dem Regierungspräsidium 
Stuttgart. Es sei das erklärte Ziel der Stadt-

verwaltung zumindest in den Nacht- und 
den frühen Morgenstunden eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung zu erreichen, 
um die betroffenen Anwohner zu entlasten. 
Die Entscheidung hierüber liege beim Bau-
referat Ost im Regierungspräsidium Stutt-
gart (RP). Der letzte Stand sei, dass seitens 
des RP eine Verkehrszählung als Entschei-
dungsgrundlage durchgeführt werden 
müsse.  
Herr Bürgermeister Bremer führt aus, 
dass dieser Sachverhalt seitens der 
Stadtverwaltung intensiv verfolgt und 
die Haltung der Stadt gegenüber den 
Behörden klar kommuniziert und vertre-
ten werde. 
 
2. Einführung von streckenbezogenen 

Geschwindigkeitsbeschränkungen 
im Bereich der Schule und der Kin-
dertageseinrichtungen  

Herr Bremer stellte die Frage, ob man im 
Bereich einer Grundschule und eines Kin-
dergartens nicht grundsätzlich unterstellen 
könne, dass eine immanente Gefahrenlage 
vorliege, welche die Anordnung eines 
streckenbezogenen Tempolimits rechtfer-
tige bzw. begründe – schon aufgrund der 
Tatsache, dass sich Kinder im Umfeld einer 
Straße aufhielten. Leider, so Herr Bremer, 
reiche diese Begründung im Sinne des Ge-
setzgebers nicht aus.   
Aus Sicht des Gesetzgebers müsse eine 
konkrete Gefahrenlage vorliegen und ein 
über das normale Maß hinausgehendes 
Unfallrisiko bestehen. Dies wäre der Fall, 
wenn die Gefahrenlage auf besondere ört-
liche Verhältnisse zurückzuführen sei und 
das allgemeine Risiko einer Beeinträchti-
gung der Rechtsgüter Leben und Gesund-
heit von Verkehrsteilnehmern sowie 
öffentliches und privates Sacheigentum er-
heblich übersteige. Ein wesentlicher Indi-
kator sei für die anordnenden Behörden 
dabei die Unfallstatistik der Polizei, die in 
Niederstotzingen diesbezüglich unauffällig 
sei, so der Vorsitzende. Die in der Öffent-
lichkeit nachvollziehbare Fragestellung: 
„Muss den erst etwas passieren, bevor 
etwas getan wird“, kenne der Gesetzgeber 
in dieser Form nicht. 
 
3.   Einführung von Tempo-30-Zonen  
Herr Bremer ging sodann darauf ein, dass 
der Gesetzgeber über § 45 Abs. 1c der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) den 
Straßenverkehrsbehörden die Möglichkeit 
eröffne, Tempo-30-Zonen anzuordnen und 
verwies auf Vorberatungen im Technischen 
Ausschuss. Hier wurde die Frage disku-
tiert, ob die Einführung von Tempo-30-
Zonen sinnvoll bzw. zielführend sei.  
Wie der Vorsitzende darstellte, sei 
grundsätzlich die Anordnung von Tempo-
30-Zonen innerhalb von Wohngebieten 
möglich. Die Tatbestandsvoraussetzung 
des § 45 Abs. 1c StVO seien im Wesentli-
chen erfüllt. Fraglich sei jedoch, ob die Ein-
richtung von Tempo-30-Zonen den 
angestrebten Zweck, die Verkehrssicher-
heit zu erhöhen und ggf. auch die Umwelt 
zu entlasten, erfülle. Der Technische Aus-



Mitteilungsblatt Niederstotzingen · Seite 3 · 27 / 2020

 
Veranstaltungskalender

  Eine Übersicht über die gesamten Termine für 2020 finden Sie unter  
www.niederstotzingen.de

 Woche vom 02 Juli 2020 bis 08. Juli 2020

Sonntag, 05. Juli 2020 
Kirchenpatrozinium in Lontal 
Katholische Kirchengemeinde Stetten                                                 St. Ulrichs-Kirche 
                                                                                                                                          
Erntebittgottesdienst                                                                        Bauernhof Allgayer, 
Evangelische Kirchengemeinde Niederstotzingen                                Breite Straße 40 
                                                                                               (bei Regen Andreaskirche) 

schuss stellte im Rahmen seiner Vorbe-  
ratungen, unter Abwägung aller Informa-
tionen, die Wirksamkeit von Tempo-30-
Zonen in Frage:  
•  Schon heute gelte zum überwiegenden 

Teil in den Wohngebieten die „rechts-
vor-links“ Regelung. Der Fahrzeugführer 
sei darüber hinaus aufgrund von § 3 
StVO dazu angehalten, seine Geschwin-
digkeit an die örtlichen Verhältnisse an-
zupassen und müsse durch eine 
angepasste Geschwindigkeit eine Ge-
fährdung anderer Verkehrsteilnehmer 
ausschließen. 

•  Die Einführung von Tempo-30-Zonen 
mache nur dann Sinn, wenn sie flächen-
deckend in allen Wohngebieten der 
Stadt eingeführt würden. Dadurch herr-
sche Klarheit und Vorhersehbarkeit für 
alle Verkehrsteilnehmer und die Einwoh-
nerinnen und Einwohner. Dies müsse mit 
einer umfassenden Planung der Vor-
fahrtsstraßen einhergehen. 

•  Durch die Einführung von Tempo-30-
Zonen würde eingangs eines Wohnge-
bietes einmal per Schild darauf 
hingewiesen, dass ein Tempolimit von 30 
km/h gelte. Weitere Gebotszeichen, wie 
zum Beispiel das Gebotszeichen „Spie-
lende Kinder“, würden dann entfallen 
müssen. Der Fahrzeugführer erhalte in 
der Folge keinen weiteren Hinweis mehr 
darauf, dass er sich in einer Tempo-30-
Zone befinde. Die Signalwirkung bzw. 
die verkehrserzieherische Wirkung wur-
den gerade in größeren Wohngebieten in 
Frage gestellt. 

•  Eine konsequente Geschwindigkeits-
kontrolle sei durch das Landratsamt 
bzw. die Verkehrspolizei nicht möglich. 

•  Es sei davon auszugehen, dass sich 
nicht alle Verkehrsteilnehmer an ein 
Tempo 30 halten werden. Gerade im Be-
reich von ausgedehnten Wohngebieten 
sei damit zu rechnen, dass sich die Ver-
kehrsteilnehmer nicht an Tempo 30 hal-
ten werden und in der Folge beschleu- 
nigen. 

•  Die Erfahrung der Verkehrspolizei und 
anderer Gemeinden zeige auf, dass 
Tempo-30-Zonen für sich alleine genom-
men wenig wirksam seien. Erst durch 
bauliche Anpassungen, wie zum Beispiel 
Verschwenkungen in der Straßenfüh-
rung, Querschnittseinengungen, Mittel-
inseln, etc. werden die Maßnahme einer 
Tempo-30- Zone wirksam(er). 

 
Der Technische Ausschuss kam im Rah-
men seiner Vorberatung zu dem Zwi-
schenergebnis, dass eine niedrigere 
Geschwindigkeit zum Wohle aller Ver-
kehrsteilnehmer gereicht und insgesamt 
das Verletzungsrisiko wie auch die allge-
meine Unfallgefahr sicher reduzieren kann. 
Die tatsächliche Wirkung einer flächen-
deckenden Einführung von Tempo-30-
Zonen im Stadtgebiet ist indes aufgrund 
der aufgeführten Gründe fraglich. Denn die 
Einführung von Tempo-30-Zonen, ohne 
flankierende bauliche Maßnahmen, sind 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wir-
kungslos.  

Im weiteren Verlauf der Diskussion zeich-
nete sich anstelle einer flächendeckenden 
Ausweisung von Tempo-30-Zonen eine 
Lösung mit stationären Geschwindigkeits-
anzeigetafeln an den besonders kritischen 
Stellen ab. Es wurde der Vorschlag disku-
tiert, im Bereich der Schule und der       
Kindertageseinrichtungen zusätzliche Ge-
schwindigkeitsinformationstafeln zu instal-
lieren. Die Erfahrung mit der bereits 
vorhandenen mobilen Tafel der Stadt sei 
gut. Es zeige sich, dass die Fahrzeugführer 
gut darauf reagieren und ihre Geschwin-
digkeit anpassen.  
Hierzu hat die Stadtverwaltung ein Ange-
bot eingeholt. Das Angebot sieht die Be-
schaffung von vier Geschwindigkeits- 
anzeigen vor, um dauerhaft in beide Fahr-
trichtungen in der Schulstraße (Höhe Villa 
Kaleidos) und in der Bergstraße (Höhe Fa-
milienzentrum St. Anna und Schule/Ball-
sporthalle) die Geschwindigkeit anzu- 
zeigen bzw. den Verkehrsteilnehmer in 
Bezug auf seine gefahrene Geschwindig-
keit zu sensibilisieren. Das Angebot beläuft 
sich auf 9.596,16 € brutto und weist den 
Verkehrsteilnehmer auf die gefahrene Ge-
schwindigkeit bzw. eine „Gefahrenstelle“ 
hin.  
In der Folge entspann sich eine Diskussion 
darüber, ob sowohl im Bereich der Schule 
und des Familienzentrum St. Anna als 
auch bei der Villa Kaleidos die Installation 
von Geschwindigkeitstafeln notwendig sei. 
Herr Stadtrat Feil stellte heraus, dass an 
der Schule und des Familienzentrums St. 
Anna aufgrund der Personenanzahl an Kin-
dern und Eltern (Bring- und Holverkehr) 
sowie aufgrund der Tatsache, dass hier 
keine baulichen Maßnahmen an der Bergs-
traße vorhanden seien, welche geschwin-
digkeitsreduzierend wirken können, ein 
Bedarf begründbar sei. Aus seiner Sicht sei 
dies im Bereich der Villa Kaleidos anders 
zu beurteilen, da hier weniger Bring- und 
Holverkehr vorhanden sei und es insbe-
sondere bauliche Maßnahmen gebe. So 
sei die Schulstraße im Bereich der Villa Ka-
leidos baulich verjüngt und bremse somit 
den Verkehr ab. Zudem können bei einem 
Halt des Busses kein Verkehrsteilnehmer 
überholen bzw. sei zum Abbremsen ge-
zwungen. Aus seiner Sicht solle man daher 
die Mittel für die Tafeln an anderer Stelle, 

wie zum Beispiel an den Ortseingängen, 
investieren. Zudem verwies Herr Feil dar-
auf, dass die Autofahrer über die StVO 
dazu angehalten seien, ihre Geschwindig-
keit an die jeweiligen Verhältnisse anzu-
passen.  
Der Vorsitzende erläuterte den geplanten 
Standort der Tafeln im Bereich der Villa Ka-
leidos und verwies auf eigene Beobach-
tungen zum Verhalten einzelner Ver- 
kehrsteilnehmer im Umfeld der Villa Kalei-
dos. Aus Sicht des Bürgermeisters sei es 
richtig, durch die Installation der Tafeln zu 
einer Sensibilisierung der Verkehrsteilneh-
mer in diesem Bereich beizutragen. Dies 
bedeute nicht, dass die Stadt nicht auch 
an anderen Standorten aktiv werden 
könne. Dies sei nochmals separat im Zu-
sammenhang mit einer stationären Ge-
schwindigkeitsmessanlage zu diskutieren. 
Frau Stadträtin Nikola, Herr Stadtrat Zink, 
Herr Stadtrat Dr. Spizig und Herr Stadtrat 
Kießling befürworteten die dauerhafte In-
stallation der vier Tafeln an den beiden Ein-
richtungen.  
Frau Stadträtin Schindler konnte sich ge-
nerell auch unterstützende bauliche Maß-
nahmen vorstellen.  
Herr Stadtrat Hegele sah in den Tafeln die 
Möglichkeit, dem Verkehrsteilnehmer seine 
gefahrene Geschwindigkeit zu visualisie-
ren. Hierfür sei die Tafel ein gutes und wir-
kungsvolles Instrument.  
Nachdem alle Argumente ausgetauscht 
wurden und keine weiteren Wortmeldun-
gen mehr vorlagen, brachte der Vorsit-
zende den Antrag der Verwaltung zur 
Beschlussfassung.  
Für den Standort beim Familienzentrum St. 
Anna und der Grundschule beschloss der 
Gemeinderat einstimmig die Anschaffung 
von Tafeln zur Anzeige der Geschwindig-
keit in beide Fahrtrichtungen.  
Für den Standort bei der Villa Kaleidos be-
schloss der Gemeinderat mehrheitlich bei 
drei Enthaltungen die Anschaffung von Ta-
feln zur Anzeige der Geschwindigkeit in 
beide Fahrtrichtungen. Der Preis bei der 
Firma via traffic controlling gmbh für vier 
Tafeln zur Anzeige der Geschwindigkeit 
beläuft sich gemäß dem Angebot auf 
9.596,16 €.  
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Die Einführung von Tempo-30-Zonen in 
Wohngebieten wird aufgrund der oben dar-
gestellten Gründe bis auf Weiteres nicht 
weiterverfolgt. Sollte sich an den Umstän-
den und dem Sachverhalt etwas ändern, 
behält sich der Gemeinderat eine erneute 
Behandlung im Ge- meinderat vor. 
 
Gutachterausschuss  
Herr Bürgermeister Bremer führte in den 
Sachverhalt ein und verwies darauf, dass 
zum 01.07.2020 der Gemeinsame Gutach-
terausschuss Heidenheim die Aufgaben 
des ehrenamtlichen Gutachterausschus-
ses der Stadt Niederstotzingen überneh-
men soll.  
Hierzu wurden dem Gemeinderat am 
19.02.2020 der Entwurf der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung sowie die Sat-
zung über die Erhebung von Gebühren für 
die Erstattung von Gutachten durch den 
Gutachterausschuss (Gutachterausschus-
sgebührensatzung) und die Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für öffentliche 
Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung), 
hier Gebührenverzeichnis Nr. 31 der Stadt 
Heidenheim, vorgelegt. Das Gremium 
hatte den Entwürfen per Beschluss zuge-
stimmt.  
Das Gremium wurde in der Sachdarstel-
lung ebenfalls darüber informiert, dass in 
diesem Zusammenhang die Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Erstat-
tung von Gutachten durch den Gutachter-
ausschuss (Gutachtergebührensatzung) 
sowie die das Gutachterausschusswesen 
betreffenden Regelungen in den jeweiligen 
Gebührenverzeichnissen zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Satzungen der Stadt 
Heidenheim aufzuheben sind.  
Daher bat die Verwaltung das Gremium um 
den Beschluss zur Aufhebung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die 
Erstattung von Gutachten durch den Gut-
achterausschuss (Gutachterausschussge-
bührensatzung) vom 01.10.2001.  
Ohne Wortmeldungen beschloss der Ge-
meinderat einstimmig die Aufhebung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Erstattung von Gutachten durch 
den Gutachterausschuss (Gutachteraus-
schussgebührensatzung) vom 01.10.2001 
(Aufhebungssatzung vom 24.06.2020). 
 
Baugesuche  
Über folgende Baugesuche wurde beraten:  
Errichtung einer einseitigen Großfläche 
(unbeleuchtet) sowohl für Werbung an der 
Stätte der Leistung wie auch für allgemeine 
Produktinformation auf dem Flst. 719/2, 
Niederstotzinger Straße 21 in Oberstotzin-
gen.  
Errichtung eines Gartenhauses (>40 m³) 
auf dem Flst. 2/5 in Oberstotzingen.  
Nutzungsänderung einer bestehenden 
Arztpraxis in 2 Wohnungen beim Gebäude 
auf dem Flst. 47 in Niederstotzingen.  
Allen drei Baugesuchen erteilte der Gemein-
derat das gemeindliche Einvernehmen. 
 

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse  
Der Vorsitzende gab die in der nichtöffent-
lichen Sitzung des Gemeinderats vom 
27.05.2020 gefassten Beschlüsse be-
kannt:  
Im Zuge einer Stellennachbesetzung er-
folgte eine Bewerberauswahl für die Stelle 
einer Verwaltungsfachkraft im Archäopark 
Vogelherd.  
Dem Antrag einer Bürgerin auf die Ände-
rung der Friedhofssatzung hinsichtlich der 
Gestaltung der gärtnerbetreuten Gemein-
schaftsgrabanlage wurde nicht entspro-
chen, um ein einheitliches Erscheinungs- 
bild der Grabanlage im Rahmen des Ge-
samtkonzeptes beizubehalten. 
 
Bekanntgaben  
Der Vorsitzende informierte über das neue 
Geoinformationssystem für die Bürger 
(Bürger-GIS). Damit können die Bürger den 
Flächennutzungsplan, die Bebauungs-
pläne und die Bodenrichtwertkarte einse-
hen. Das Bürger-GIS ist auf der Homepage 
der Stadt unter der Rubrik Wirtschaft & 
Bauen einsehbar.  
Des Weiteren wies er auf die neue Home-
page des Archäopark Vogelherd hin.  
Frau Armele gab den Stand der LED-Um-
rüstung bei den Straßenleuchten bekannt. 
In den kommenden Tagen wird eine wei-
tere Charge von rund 170 Leuchten um-
gerüstet. 
 
Verschiedenes  
Frau Stadträtin Kammerer und Frau Stadt-
rätin Mayer sprachen sich für je eine wei-
tere Hundetoilette in Oberstotzingen am 
Wasserturm und in Stetten aus. Die Ver-
waltung sagte zu, den Sachverhalt zu prü-
fen.  
Herr Stadtrat Feil erkundigte sich nach 
dem angedachten Fußgängerüberweg (Ze-
brastreifen) für das Ärztehaus und regte an, 
die baulichen Voraussetzungen jetzt zu 
schaffen. Es sei für die Bürgerinnen und 
Bürger nicht nachvollziehbar, wenn zu 
einem späteren Zeitpunkt der Gehweg er-
neut geöffnet werden müsse, um zum Bei-
spiel die Beleuchtung sicherzustellen. Der 
Vorsitzende verwies darauf, dass sich die 
Stadtverwaltung bereits im Jahr 2019 früh-
zeitig mit diesem Sachverhalt beschäftigt 
habe und der Sachverhalt im Herbst 2019 
im Technischen Ausschuss beraten wurde. 
Die Verwaltung habe daraufhin im Januar 
2020 einen entsprechenden Antrag bei der 
Straßenverkehrsbehörde gestellt. Dort ver-
trat man bisher die Meinung, dass man ab-
warten müsse. So wolle man bis zur 
Inbetriebnahme des Ärztehauses warten, 
um den grundsätzlichen Querungsbedarf 
zu ermitteln und auch um festzustellen, an 
welcher Stelle der Fußgängerüberweg 
sinnvoll und im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben umsetzbar sei. Herr Bremer 
führte aus, dass dies auch aus Sicht der 
Stadtverwaltung unverständlich sei, da das 
Patientenaufkommen bekannt sei und es 

sich bei den Patientinnen und Patienten 
der Praxen um schutzbedürftige Personen 
handle, welche die Ortsdurchfahrt zu que-
ren haben. Daher habe der Bürgermeister 
in einem persönlichen und intensiven Ge-
spräch mit den zuständigen Mitarbeitern 
der Straßenverkehrsbehörde die Wichtig-
keit für die Bürgerinnen und Bürger hervor-
gehoben und darauf gedrängt, keine 
weitere Zeit verstreichen zu lassen. In der 
Folge sei ein Vor-Ort-Termin Anfang Juli 
geplant.

2. Abschlagszahlung 2020  
für Wasserversorgungs- und  
Abwassergebühren 
 
Barzahler:  
Zum 30.06.2020 wird die 1. Abschlagszah-
lung für Wasser- und Abwassergebühren 
fällig.  
Die vierteljährlichen Vorauszahlungen sind 
aus der zuletzt zugestellten Jahresend-
rechnung bzw. Abschlagsmitteilung er-
sichtlich. 
Bitte geben Sie unbedingt Ihr Buchungs-
zeichen an; dieses beginnt immer mit 
5.8888. ..... . 
 
Abbucher:  
Die Abbuchung der Wasser- und Abwas-
sergebühren erfolgt zum 30.06.2020. 
 
Zahlungshinweise:  
Steuerpflichtige, die der Stadtkasse keinen 
Abbuchungsauftrag erteilt haben, werden 
gebeten, den obengenannten Zahlungster-
min einzuhalten. Bei Zahlungsverzug wer-
den Mahngebühren und Säumniszuschlä- 
ge erhoben. 
 
Säumniszuschläge und Mahngebühren  
Werden Steuern und sonstige Abgaben 
nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages 
entrichtet, ist die Gemeinde gesetzlich 
verpflichtet, Säumniszuschläge und Mahn- 
gebühren zu erheben. Der Säumniszu-
schlag beträgt für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis 1 % des abgerundeten 
rückständigen Steuerbetrages, abgerundet 
auf den nächsten durch fünfzig Euro teil-
baren Betrag. Die Mahngebühr beträgt   
0,5 % des angemahnten Betrages, min-
destens jedoch 4 €. 
Um Mahngebühren und Säumniszu-
schläge zu vermeiden, bitten wir Sie des-
halb dringend um Einhaltung des Fällig- 
keits- bzw. Zahlungstermins. 
Wir empfehlen daher allen Steuerpflich-
tigen am Abbuchungsverfahren teilzu-
nehmen.  
Für Auskünfte und Rückfragen steht Ihnen 
Frau Hahn, Steueramt, Zimmer OG 5, Te-
lefon: 07325/102-34 zur Verfügung. 
Eine entsprechende Einzugsermächtigung 
ist ebenfalls hier erhältlich bzw. steht zum 
Download (SEPA-Basislastschriftmandat) 
auf unserer Homepage www.niederstotzin-
gen.de - Verwaltung & Politik - Formulare 
- bereit.
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 Ordnungsamt

Straßensanierungsmaßnah-
men in der Ulmer Straße 
 
Die Ortsdurchfahrt Asselfingen ist aktu-
ell gesperrt, so dass die Ulmer Straße 
weniger durch Verkehr beansprucht 
wird, da der Verkehr nach Lange- 
nau/Ulm über Bissingen und Öllingen 
umgeleitet wird. Die Stadtverwaltung 
Niederstotzingen hat die Sperrung zum 
Anlass genommen, zusammen mit dem 
Regierungspräsidium Stuttgart den Teil-
abschnitt der Ulmer Straße, welcher bei 
der Fahrbahndeckenerneuerung 2017 
nicht mit saniert werden konnte, nun zu 
erneuern.  
 
Die Sanierungsarbeiten werden wie 
folgt durchgeführt:   
In den KW 27 bis 29/2020 (ab 
01.07.2020) sollen die Bauarbeiten 
durchgeführt werden.   
Am Montag, 06.07.2020 wird der bishe-
rige Belag abgefräst. Eine Befahrung ist 
an diesem Tag nicht möglich. Ab Diens-
tag, 07.07.2020 ist eine eingeschränkte 
Befahrung möglich.   
Ab KW 29 (13./14.07.2020) wird der 
neue Fahrbahnbelag aufgebracht. Hier 
ist eine Befahrung nicht möglich.   
Wir bitten Sie, Ihre Fahrzeuge sicher-
heitshalber ab dem 06.07.2020, auf 
jeden Fall ab dem 13.07.2020, außerhalb 
der betroffenen Bereiche abzustellen.  
Wir bitten um Beachtung.

An die Anwohner  
der Rechtensteinstraße 
 
Am 02./03.07.2020 (KW 27/2020) wird in 
der Rechtensteinstraße der Asphaltfeinbe-
lag aufgebracht.   
Wir bitten Sie deshalb, Ihre Fahrzeuge 
während dieser zwei Tage außerhalb der 
Rechtensteinstraße abzustellen.   
Die Straße wird zunächst mit Haftkleber 
angespritzt, bevor der Endbelag eingebaut 
wird. Die frisch angespritzte Straße bitten 
nicht betreten!   
Wenn der neue Belag über Nacht ab-
gekühlt ist, kann die Straße ab dem nächs-
ten Tag wieder vorsichtig befahren werden.   
Wir bitten um Ihr Verständnis und Beach-
tung. 

Herzlichen 
Glückwunsch 
unseren Jubilaren

 Wir gratulieren

Niederstotzingen   
Am 03. Juli 2020 
Herrn Hans-Michael Eifert zum 75. Ge-
burtstag  
Am 04. Juli 2020 
Herrn Klaus Heilig zum 70. Geburtstag  
Am 05. Juli 2020 
Herrn Ewald Ensminger zum 85. Geburtstag  
Am 06. Juli 2020 
Frau Barbara Gabelmann zum 77. Ge-
burtstag 

 Volkshochschule 
Niederstotzingen

200-60 FAHRT ZU „RIGOLETTO“ 
– BREGENZER FESTSPIELE  
Oper in drei Akten 
von Giuseppe Verdi - 
In italienischer Spra-
che mit deutschen 
Übertiteln 
Als Hofnarr amüsiert 
sich Rigoletto über 
das freizügige Leben 
seines Herzogs, den 
er tatkräftig bei dessen 
Eroberungen unterstützt. Sein Lachen über den er-
zürnten Monterone, der seine Tochter durch den 
Herzog entehrt sieht, bleibt ihm jedoch im Hals 
stecken, als dieser ihn verflucht. Ohne sein Wissen 
wird Rigoletto zum Mittäter bei der Entführung sei-
ner eigenen Tochter Gilda, die er schützend zu 
Hause eingesperrt hält. In der Zuwendung des Her-
zogs sieht sie einen Ausweg aus der Obhut ihres 
Vaters. Dieser aber hat einen Mörder beauftragt, um 
den egoistischen Liebschaften des Herzogs ein end-
gültiges Ende zu bereiten. Doch als Rigoletto die 
verhüllte Leiche ins Wasser werfen möchte, hört er 
erneut dessen zynisches Credo »La donna è mobile« 
und fürchtet um das Leben seiner Tochter …  
Termin:        Samstag, 31.07.2021 
Abfahrt:        13.00 Uhr, Sontheim, Gemeindehalle 
                   13.10 Uhr, Niederstotzingen,  
                   Gasthaus Linde 
                   13.15 Uhr, Niederstotzingen, Rathaus 
                   13.20 Uhr, Oberstotzingen,  
                   Gasthaus Hirsch 
                   13.25 Uhr, Stetten, Brauerei 
Konzert- 
beginn:        21.15 Uhr 
Gruppenführung mit Blick hinter die Kulissen:  
                   16.00 Uhr, ca. 50 min.  
                   (7,50 € / Person, fakultativ) 
Einführung in das Stück:  
                   19.00 Uhr, circa 30 min.  
                   (7,50 € / Person, fakultativ) 
Gebühr:        159,00 € (Fahrt + Karte Kategorie 3) 
Gebühr:        133,00 € (Fahrt + Karte Kategorie 4) 

©Bregenzer Festspiele

Bitte nennen Sie uns bei der Anmeldung unbedingt 
Ihre Wunschkategorie und ob Sie eine Gruppen-
führung, eine Einführung in das Stück oder bei-
des wünschen. 
Anmeldeschluss: 01.09.2021 
In Zusammenarbeit mit der vhs Sontheim.

Corona-Warn-App  
Seit wenigen Tagen steht die Corona-
Warn-App der Bundesregierung zur Verfü-
gung. Diesen wichtigen Meilenstein in der 
Unterbrechung von Infektionsketten in der 
Corona Pandemie hat das Bundesministe-
rium vorgestellt. Das Prinzip hinter der 
Corona-Warn-App ist einfach: Je mehr 
Leute sie nutzen, desto schneller lassen 
sich Infektionsketten unterbrechen. Damit 
die App ein Erfolg wird, braucht es tatkräf-
tige Unterstützung – von Institutionen,    
Unternehmen, aber auch von Einzelnen, 
die möglichst viele Menschen erreichen. 
Die Corona-Warn-App ist kostenfrei und 
DSGVO-konform. 
 
Digital verbunden – 6. BAGSO-Podcast  
Computer, Smartphone und Internet: In der 
Corona-Krise helfen sie, den Kontakt zu 
anderen Menschen nicht zu verlieren und 
das Leben aktiv zu gestalten. Im 6. 
BAGSO-Podcast berichtet Katharina 
Braun vom Projekt Digital Kompass, wel-
che Möglichkeiten in den digitalen Medien 
stecken, wie der Einstieg gelingt und wo 
man bei Bedarf Hilfe finden kann. Und er 
erzählt von Online-Stammtischen und 
Tanzkursen per Kurznachrichtendienst 
WhatsApp. Die nächste Folge „Einfach 
Feiern!“ berichtet von gelungenen Festen 
in der Corona-Zeit und was bei der Pla-
nung zu beachten ist. Sie erscheint am 
02.07.2020. Der BAGSO-Podcast „Zusam-
menhalten in dieser Zeit“ ist auf der Inter-
netseite unter www.bagso.de/podcast zu 
finden. 
   
Anmeldung unter Telefonnummer: 
07325/102-31. 
Info unter Telefonnummer: 07325/102-27

 
Ist Ihre HAUSNUMMER 
gut erkennbar angebracht? 

 
Im Notfall kann das entscheidend 

für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
durch den Rettungsdienst sein!

 Vereinsnachrichten

TENNISCLUB 
NIEDERSTOTZINGEN E.V.

Verbandsrunden-Start mit kleinen An-
laufschwierigkeiten  
Von vielen heiß erwartet starteten unsere 
acht für die ‚Corona-Runde‘ gemeldeten 
Mannschaften am letzten Juni-Wochen-
ende in die ‚etwas andere‘ Sommersaison. 
Kurzfristig wurden die beiden Spiele der 
Knaben und der Herren 1 verlegt und wer-
den Ende Juli bzw Anfang August nachge-
holt. Auch bei den sechs verbleibenden 
Matches war bei unseren Cracks noch 
etwas Sand im Getriebe. Letztlich standen 
drei Siegen unserer Teams auch drei relativ 
knappe Niederlagen gegenüber.  
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Das Highlight lieferten unsere Damen 1 
gegen den TV Mutlangen 2. Nach dem 
letztjährigen Aufstieg ging man trotz Ver-
stärkung durch unsere neue Nummer 1 
Antonia Filarska mit etwas mulmigem Ge-
fühl in die erste Begegnung in der höheren 
Liga. Dies wäre angesichts des klaren 9:0-
Endstands bei nur zwei Satzverlusten si-
cher nicht nötig gewesen. Die Damen 2 
unterlagen zum Auftakt in Röhlingen, und 
die Juniorinnen zogen gegen Kirchheim 
nur aufgrund der schlechteren Spielbilanz 
den Kürzeren.   
Zufrieden kann man mit der Bilanz der Her-
ren-Teams sein. Die Herren 2, ebenfalls 
nach letztjährigem Aufstieg eine Klasse 
höher, gewannen ihr Auftaktmatch in (Fast-) 
Bestbesetzung bei einem hoch einge-
schätzten Gegner. Die Herren 3 mussten 
sich 4:5 gegen Neresheim 1 geschlagen 
geben, wo man letztes Jahr noch sang- 
und klanglos unterging. Die Herren 50 
konnten ihrer Favoritenrolle gegen Ebnat 
gerecht werden und werden als heißer 
Kandidat für die Meisterschaft gehandelt. 
 
Juniorinnen  
TA SV Eintracht Kirchheim  
- TCN  3:3, 7:7, 61:54 
Herren 50  
TCN - TC Ebnat                     5:1 
Herren 2 
TV Birkmannsweiler 2 - TCN 2      3:6 
Herren 3 
TCN - TA SV Neresheim                     4:5 
Damen 1  
TCN - TV Mutlangen 2                      9:0 
Damen 2  
FC Röhlingen 1948 - TCN 2      6:3 
 
Vorschau aufs kommende Wochenende, 
mit den Derbies der Herren 1 in Heiden-
heim und der Herren 3 in Sontheim als 
Höhepunkte:  
Freitag, 03.07.2020, 15.00 Uhr  
Knaben  
TCN - TC Burgberg 
Samstag, 04.07.2020, 9.30 Uhr  
Juniorinnen  
TCN - TC Ebnat 
Sonntag, 05.07.2020, 9.30 Uhr  
Herren 1 
TC Heidenheim 1 - TCN 1 
Herren 3 
TC Sontheim 1 - TCN 3
Damen 1  
TA TSV Crailsheim 1 - TCN 1
Damen 2  
TCN 2 - TC Ruppertshofen 1

TSV 
NIEDERSTOTZINGEN 

Abteilung Kegeln 
 
Am 30.06.2020 endete das Sportjahr für 
die Kegler, kegeln durfte man allerdings 
nach dem 16. Spieltag nicht mehr. Und so 
wurde die Tabelle 2 Spieltage vor Schluss 
aufgrund der Corona Pandemie die Ab-

schlusstabelle. Die Damen des TSV Nie-
derstotzingen hatten sich zu diesem Zeit-
punkt bereits die Meisterschaft in der 
Oberliga Südwürttemberg und damit den 
Aufstieg in die Verbandsliga gesichert. Die-
sen Titel hatten sich die Senioren B des 
Vereins bereits im Januar unangefochten 
erspielt. Durch den Abbruch der Saison 
konnten sich die Herren doch noch in der 
Verbandsliga halten und die Senioren A 
sind erneut Württembergischer Meister ge-
worden, da die Entscheidungsspiele ent-
fallen sind. Somit kann der TSV auf eine 
erfolgreiche Saison zurückblicken, in der 3 
Titel gewonnen werden konnten. In der 
kommenden Saison spielen somit alle 4 
Mannschaften in der höchsten Württem-
bergischen Liga. Zudem gibt es noch die 
gemischte Mannschaft, die mit sehr guten 
Ergebnissen auf sich aufmerksam ge-
macht hat. Gleich 3 Spieler sind in der ver-
gangenen Saison in den 600er Club des 
TSV eingetreten, was man schafft, wenn 
man auf der Heimbahn 600 spielt. Helmut 
Lehman erzielte 613, Frank Bee 609 und 
Marius Zink 603 Kegel. Auch Simone 
Bader schaffte es mit 603 und 613, was 
sogar Bahnrekord bei den Damen bedeu-
tet. Diesen überbot auch die ganze Mann-
schaft mit 3361 Kegel. Auch noch zu 
erwähnen ist, dass sich Dietmar Müller und 
Jürgen Schapals für die Europameister-
schaften der Ü60 qualifiziert haben. Diese 
soll nach momentanem Stand der Dinge 
im Herbst stattfinden, das ist aber noch 
nicht sicher. Das Training hat jetzt wieder 
begonnen, so dass die neue Saison kom-
men kann, in der Hoffnung, dass die 
Runde normal gespielt wird.

 Kirchliche Nachrichten

ST. PETRUS UND PAULUS 
NIEDERSTOTZINGEN

Sonntag, 05.07.  
10.15 Uhr keine Eucharistiefeier   

(siehe Lontal) 

GOTTESDIENSTE und  
VERANSTALTUNGEN 
der Kath. Kirchengemeinden   
Vom  04. bis 11. Juli 2020  
14. Sonntag im Jahreskreis 
(L 1: Sach 9,9-10,  L 2: Röm 8,9.11-13,  
Ev: Mt 11,25-30) 

Montag, 06.07.     
  7.00 Uhr Wochenstartermesse  

in der Marienkapelle  
Dienstag, 07.07.  
18.00 Uhr Rosenkranz/Sakrament der 

Versöhnung: Beichte 
18.30 Uhr Eucharistiefeier  
 (Jahresgedächtnis für Anna 

Bee, Rosa Kretz, Martha 
Schleifer, Peter Altersberger 
und Thomas Wiedemann)

ST. MARTINUS 
OBERSTOTZINGEN

Samstag, 04.07. - Herz-Mariä-Samstag   
11.00 Uhr Taufe Leonie Romy Mack 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
 (Jahresgedächtnis für Maria 

Brandel und Regina Neutzner) 
Mittwoch, 08.07.  
18.00 Uhr Rosenkranz/Sakrament  

der Versöhnung: Beichte 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 

(Jahresgedächtnis für Philo-
mena Mack) 

Samstag, 11.07. - Hl. Benedikt v. Nursia, 
Schutzpatron Europas  
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier und  
 Verabschiedung von Diakon 

Andreas Häußler 
 (Jahresgedächtnis für Andreas 

Braun und Gebhard Steck)

MARIÄ 
HIMMELFAHRT 
STETTEN

Sonntag, 05.07. 
10.15 Uhr Festgottesdienst zum Kir-

chenpatrozinium St. Ulrich  in 
Lontal 

13.30 Uhr Rosenkranz 
Freitag, 10.07. 
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung 
  Sakrament der Versöhnung: 

Beichte 
18.30 Uhr Eucharistiefeier

Das Pfarramt ist am Donnerstag, 02.07. 
und Freitag, 03.07.2020 nicht besetzt. 
In dringenden Anliegen, wenden sie sich 
bitte an das Pfarramt in Herbrechtingen, 
Tel. 07324/98520. Vielen Dank. 
 
Gottesdienste unter Einhaltung der gel-
tenden Schutzmaßnahmen   
Auch wenn es in manchen Bereichen 
Lockerungen gibt, gelten bei unseren Gott-
esdiensten (in der Kirche, im Freien oder 
auch bei Prozessionen) weiterhin die bis-
herigen Schutzmaß-nahmen. Dies bedeu-
tet: genügend Abstand, Schutzmasken, 
Desinfektion und gegenseitige Rücksicht-
nahme. Das, was beim Einkaufen im ÖPNV 
und bei vielen Arbeitsstätten gilt, das gilt 
auch bei uns in der Kirche! In den Kirchen, 
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vor den Gottesdiensten und auf unserer 
Homepage  werden wir Sie ausreichend in-
formieren.  
Bitte beachten Sie auch immer die Infor-
mationen in der Tagespresse.   
Bisher haben sich alle sehr vorbildlich an 
die Vorgaben gehalten. Wir Christen müs-
sen Vorbilder sein und wir sind für alle Hil-
festellungen und Ratschläge dankbar.  
Wir freuen uns sehr, mit Ihnen wieder Gott-
esdienst zu feiern! Ihr Pastoralteam 
 
Ulrichsfest in Lontal am 05.07.2020 
Herzlich Einladung am Sonntag, 05.07. 
2020, zum Ulrichsfest nach Lontal.  
Festgottesdienst ist um 10.15 Uhr. 
 
Erreichbarkeit des Kath. Pfarramtes 
In unserem Pfarrbüro sind wir zu folgenden 
Zeiten – aufgrund der derzeitigen Situation 
in Zeiten des Corona-Virus – allerdings bis 
auf weiteres nur telefonisch oder per    
E-Mail erreichbar: 
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag  
9.00 – 11.30 Uhr und Donnerstag 14.30 – 
17.30 Uhr oder Termine nach telefonischer 
Absprache  
Tel. 07325/919066, Fax-Nr.: 07325/919067 
In seelsorgerischen Notfällen: 
Pfarrer van Meegen:  
Tel. 07325/9224020 
Pfarrvikar George:  
Tel. 07324/985216 
Klinikseelsorgerin und Gemeindereferentin  
Beate Limberger:  
Tel. 07321/332097 und Tel. 07324/988696                                                       
E-Mail-Adresse:  
stpeterundpaul.niederstotzingen@drs.de 
Homepage:   
https://se-lone-brenz.drs.de

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der Evangelischen 
Kirchengemeinde 
Niederstotzingen

Wochenspruch:  
Einer trage des andern Last, so werdet ihr 
das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6,2 
 
Sonntag, 05.07.                                        
4. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest 
10.30 Uhr    Erntebittgottesdienst auf 

dem Hof der Familie All-
gayer, Breite Straße 40   

                   (Pfarrer Ulrich Erhardt)  
                   - Das Opfer in diesem Gottes-

dienst ist für den Notfonds des 
Evangelischen Bauernwerks 
bestimmt.  

                   Bei Regen findet der Gottes-
dient in der Andreaskirche statt. 

Sonntag, 12.07.                                        
5. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest 
  9.30 Uhr    Gottesdienst   
                   (Pfarrer Ulrich Erhardt)  
                   - Das Opfer in diesem Gottes-

dienst ist für die Diakonie be-
stimmt. 

10.30 Uhr    Kindergottesdienst  
                   in der Andreaskirche 
 

Hinweis zu den Veranstaltungen über 
das gottesdienstliche Angebot hinaus 
Die Gruppen treffen sich im Rahmen der 
im Moment geltenden rechtlichen Vorga-
ben nach Vereinbarung.  
Ansonsten haben wir nach wie vor Ange-
bote im Netz unter www.sontheim-nieder-
stotzingen-evangelisch.de und auf unserer 
Facebookseite Evangelische Gesamtkir-
chengemeinde Sontheim-Niederstotzingen. 
 
Kontaktdaten 
Evangelisches Pfarramt, Teckstraße 8, 
89168 Niederstotzingen 
Telefon: 07325/919180 
Fax: 07325/919181 
E-Mail: Pfarramt.Niederstotzingen@elkw.de 
Homepage: www.sontheim-niederstotzin-
gen-evangelisch.de  
Facebook: Ev. Jugend Niederstotzingen 
und Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Sontheim-Niederstotzingen

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der evangelischen 
Chrischona-Gemeinde 
Niederstotzingen

Samstag, 04.07. 
19.30 Uhr    Gottesdienst im Gemeinde-

zentrum Sontheim 
Sonntag, 05.07. 
  9.00 Uhr    Gottesdienst im Gemeinde-

zentrum Sontheim 
11.00 Uhr    Gottesdienst im Gemeinde-

zentrum Sontheim 
 
Alle sonstigen Veranstaltungen fallen bis 
auf weiteres aus. 
 
Wöchentlich gibt es eine neue Audio-Pre-
digt auf unserer Homepage unter Media. 
 
Kontakte und Infos: Chrischona-Gemeinde, 
Schillerstraße 33, Sontheim, Tel. 07325/ 
921735, Fax 07325/921736 
Internet: www.chrischona-sontheim.deGOTTESDIENSTE, 

VERANSTALTUNGEN 
der Neuapostolischen 
Kirche 
Niederstotzingen

Sonntag, 05.07.  
Gottesdienst zum Gedenken an Ent-
schlafene 
An diesem Sonntag wird um 10.00 Uhr ein 
Videogottesdienst unter https://www.you-
tube.com/c/NAKSueddeutschland durch-
geführt. Für die Telefonübertragung ist die 
Einwahlnummer 069/2017-44299 einge-
richtet. 
Um 09.30 Uhr findet ein Präsenz-Gottes-
dienst in unserem Kirchengebäude statt. 
 
Mittwoch, 08.07. 
Gottesdienst um 20.00 Uhr in unserer Kir-
che unter Schutzmaßnahmen.   
Aufgrund der begrenzten Sitzplätze ist die 
Teilnahme an den Gottesdiensten im      
Kirchengebäude in Niederstotzingen nur 
nach vorheriger Anmeldung unter der     
Telefonnummer 0157-3542 8992 oder      
E-Mail gdanmeldung@mail.de möglich. 
 
Weitere Informationen, auch zum Infek-    
tionsschutzkonzept, sich abrufbar unter 
www.nak-sued.de 
 
Hier bin ich ...  
… wie ich bin, muss mich nicht verstellen 
und bin von Gott und Mensch  angenom-
men  
Infos:  
http://niederstotzingen.nak-Heidenheim.de

 Politische 
Gruppierungen

CDU-ORTSGRUPPE 
NIEDERSTOTZINGEN

Welsch radelt - Sommertour des Land-
tagskandidaten   
Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtags-
kandidat Magnus Welsch wird am 04.07. 
2020 im Rahmen seiner Sommertour durch 
das Untere Brenztal radeln. Ziel sind meh-
rere Stationen in Niederstotzingen und 
Sontheim. Welsch wird sich über kommu-
nale Projekte und die Ortsentwicklung in 
den Niederstotzinger Stadtteilen informie-
ren. Start der Radtour ist um 13.00 Uhr, 
Treffpunkt  ist am Archäopark.   
Magnus Welsch würde im Rahmen der 
Tour gerne mit den Bürgerinnen und Bür-
gern ins Gespräch kommen. Bei Interesse 
bitten wir um Anmeldung in der CDU-
Kreisgeschäftsstelle Heidenheim (Tel. 07321/ 
20071, info@cdu-hdh.de).

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
- Notfallpraxis   
Öffnungszeiten der ärztlichen Notfallpraxis 
Heidenheim: 
Mo.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Di.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Mi.: 15.00 - 22.00 Uhr 
Do.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Fr.: 17.00 - 22.00 Uhr 
Sa.:     8.00 - 22.00 Uhr 
So.:     8.00 - 22.00 Uhr 
feiertags:   8.00 - 22.00 Uhr  

 Ärztetafel
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Den diensthabenden Arzt bzw. die dienst-
habende Ärztin erreichen Sie an Wochen-
enden, Feiertagen und jede Nacht unter 
der Telefonnummer: 116 117  
Die ärztliche Notfallpraxis befindet sich im 
Klinikum Heidenheim, Schlosshaustraße 
100, 89522 Heidenheim. 
 
Rettungsdienst 
Telefonnummer: 112 
 
Augen- und HNO-ärztlicher  
Notfalldienst 
Telefonnummer: 116 117 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst 
am Samstag und Sonntag (oder Feiertag) 
von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 
19.00 Uhr zu erfragen unter der Tel.-Nr. 
0711/7877777 
 
Apotheken-Notdienst 
04.07.2020:  
Bären-Apotheke,  
Marktstraße 23, Giengen an der Brenz,  
Tel. 07322/96270 
05.07.2020:  
Apotheke am Stadtbach,  
Am Stadtbach 19, Günzburg,  
Tel. 08221/2041828 
    
Hospizgruppe Niederstotzingen 
Hilfe bei der Begleitung Sterbender und 
schwerkranker Menschen 
Kontaktadressen:  
Ilse Gessler, Tel. 8200 bzw. 6638 
Ingrid Mäck, Tel. 6157 
Evang. Kirchengemeinde, Tel. 919180 
Kath. Kirchengemeinde, Tel. 919066 
 
Sonntagsdienst der Ökumenischen 
Sozialstation Unteres Brenztal gGmbH 
Geschäftsstelle: Tel.-Nr. 919094 
 
Tierärztlicher Notfalldienst  
Für Notfälle wenden Sie sich an Ihren   
Haustierarzt.

Störungen der Strom- bzw. Erdgasversor-
gung, Tel. 0731/60000 
Netzleitstelle der SWU-Netze, Ulm

 Strom- und 
Erdgasversorgung

 Was sonst noch 
interessiert!

Baum- und Fachwartvereinigung 
Heidenheim e.V. 
 
Sommertreff  
im Obstlehrgarten Bergenweiler  
Zusammen mit dem Kreisobstbauverband 
lädt die Baum- und Fachwartvereinigung 
Heidenheim zum Sommertreff in den Obst-
lehrgarten Bergeweiler. Nach einem Rund-
gang durch den Garten mit Infos zum 
diesjährigen Obstjahr und Vorstellung ver-
schiedener neuer Apfelsorten kann bei 
einem gemütlichen Hock noch gefachsim-
pelt und gegrillt werden. Für Musik, ein 
Zelt, Gläser und Getränke ist gesorgt. Grill-
gut bitte mitbringen. Beginn ist am Freitag, 
den 10.07.2020, um 17.00 Uhr. Alternativ-
termin bei schlechtem Wetter ist Freitag, 
der 17.07.2020.

Landratsamt Heidenheim 
 
Verbesserungen im Aufstiegs-BAföG ab 
August 2020  
Zum 01.08.2020 tritt das 4. Änderungsge-
setz des Aufstiegsfortbildungsförderungs-

Kinderfreizeit  
des AWO-Ortsvereins  
 
Noch freie Plätze in allen Wochen!   
Wir, der AWO Ortsverein Heidenheim e.V., 
sind froh und stolz, dass auch dieses Jahr 
die AWO-Kinderfreizeit in den ersten fünf 
Wochen der Sommerferien stattfinden 
kann. Aufgrund der Corona-Pandemie na-
türlich mit kleineren Gruppen und allen not-
wendigen Sicherheitsmaßnahmen gemäß 
der aktuellen Verordnungen.   
Vom 03.08. bis 04.09.2020 können Kinder 
im Alter zwischen fünf und 14 Jahren auf 
und rund ums Gelände des AWO-Hauses 
am Waldbad, gemeinsam mit gleichaltri-
gen, unvergessliche Ferienwochen erleben. 

Die Kinder erwartet ein junges, motiviertes 
und pädagogisch geschultes Betreuer-
team, das ein abwechslungsreiches Pro-
gramm vorbereitet und gestaltet. Unser 
Ziel ist es den Kindern eine unbeschwerte 
Zeit mit ganz viel Spiel und Spaß zu er-
möglichen, ohne dabei die aktuell notwe-
nigen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen 
zu vernachlässigen. 
    
Weitere Informationen und Anmeldeformu-
lare finden Sie unter: http://www.awo-hei-
denheim.de/   
Bei Fragen rufen Sie uns gerne einfach an 
unter Tel. 07321/62409 oder schicken eine 
E-Mail an: awo-ov-heidenheim@t-online.de. 

Begleitpublikation zur Ausstel-
lung „Gut betucht“ im Ellwanger 
Alamannenmuseum erschienen 
 
Soeben neu erschienen ist die Begleit-   
publikation zur Sonderausstellung „Gut 
betucht – Textilerzeugung bei den Alaman-
nen“. Der 64-seitige Band 4 der Reihe 
„Schriften des Alamannenmuseums Ell-
wangen“ vereint die Texte des Ausstel-
lungskurators Jürgen Heinritz mit Bei- 
trägen des Museumsleiters Andreas Gut, 
der Textilarchäologin Christina Peek, der 
Weberin Mina Kaiser und der Lehrstuhlin-
haberin für Strick- und innovatives Pro-
duktdesign am Fachbereich Textil- und 
Bekleidungstechnik der Hochschule Nie-
derrhein in Mönchengladbach, Ellen 
Bendt. Das Buch ist ab sofort im Alaman-
nenmuseum zum Preis von 7,90 Euro er-
hältlich. 
 
Nähere Informationen im Internet unter 
www.alamannenmuseum-ellwangen.de. 
Gegen eine Versandgebühr von 1,55 Euro 
wird das Buch auch per Post versandt. 
 
Alamannenmuseum Ellwangen 
Haller Straße 9, 73479 Ellwangen 
Telefon +49 7961 969747 
Telefax +49 7961 969749 
alamannenmuseum@ellwangen.de 
www.alamannenmuseum-ellwangen.de 

Die Wohnberatung informiert:  
Badezimmer und WC 
 
Als erste Maßnahme in Bad und WC kann 
es schon erheblich helfen, wenn neben 
dem WC und in der Badewanne oder Du-
sche ein Haltegriff angebracht wird. 
Rutschhemmende Fliesen bieten hohe    
Sicherheit auch im feuchten Zustand (z.B. 
Fliesen mit hohem Fugenanteil). Ein guter 
Kontrast zwischen dem Bodenbelag und 
den Wandfliesen erleichtert die Orientie-
rung bei Kreislaufproblemen und Schwin-
del. 
 
Komfortabel kann es auch sein, die Sitz-
höhe und -tiefe der Toilette zu verändern 
(Sitzhöhe 46-50 cm und Tiefe 55 cm). 

gesetzes (AFBG) mit einer Vielzahl von Ver-
besserungen wie die Erhöhung der Zu-
schussanteile, die höheren Freibeträge und 
die höheren Darlehenserlasse in Kraft. Das 
Aufstiegs-BAföG fördert die Vorbereitung 
auf mehr als 700 Fortbildungsabschlüsse. 
Typische Aufstiegsfortbildungen sind etwa 
Meister- und Fachwirtkurse oder Kurse an 
Erzieher- und Technikerschulen. Teilneh-
mende jeden Alters werden an Maßnah-
men der beruflichen Aufstiegsfortbildung 
finanziell unterstützt. Sie erhalten einkom-
mensunabhängig einen Beitrag zu den Ko-
sten der Fortbildung und bei Vollzeit- 
maßnahmen zusätzlich einkommens- und 
vermögensabhängig einen Beitrag zum Le-
bensunterhalt. Mit Inkrafttreten der 4. 
AFBG-Novelle wird insbesondere der Un-
terhaltsbeitrag künftig vollständig als Zu-
schuss gewährt. Beim Maßnahmebeitrag, 
der zur Finanzierung der Lehrgangs- und 
Prüfungsgebühren dient, werden künftig 
50 Prozent als Zuschuss geleistet.  
Die Antragstellung erfolgt über die zustän-
digen Ämter für Ausbildungsförderungen.  
Nähere Informationen erhalten Sie beim 
Landratsamt Heidenheim, Amt für Ausbil-
dungsförderung.
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 Werbung

 Nachruf

Wir nehmen Abschied von unserem Gründungsmitglied und 
langjährigem Chorleiter 
 
 

Schorsch Mack 
 
Schorsch hat unseren Chor im Jahre 1947 gegründet und war 
über 50 Jahre Bläser und Chorleiter. 
 
Im Laufe der vielen Jahre bildete er mit unermüdlichem Elan 
unzählige Bläserinnen und Bläser aus, schuf einen großen Flö-
tenchor und widmete sich mit großer Freude der Jugendarbeit. 
 
Mit Schorsch verlieren wir einen hochgeschätzten Mitbläser, 
einen kundigen Ratgeber und guten Freund. 
 
Er wird uns sehr fehlen.

Posaunenchor 
Niederstotzingen - Asselfingen

Nachruf

Öffnungszeiten 
Rathaus Niederstotzingen

Montag bis Mittwoch: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag: 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Die Badezimmertür sollte nach außen auf-
gehen und auch von außen zu entriegeln 
sein um im Notfall Helfern den Zutritt zu er-
möglichen. 
Eine schwellenlos begehbare Dusche und 
eine Einhand-Mischarmatur mit Tempera-
turbegrenzung ermöglichen auch Perso-
nen mit eingeschränkter Mobilität ohne 
fremde Hilfe das Bad selbstständig zu be-
nutzen. 
Durch das Entfernen der Möblierung des 
Badezimmers kann die Bewegungsfläche 
erhöht werden.  
Weitere Hinweise oder eine persönliche 
und individuelle Beratung erhalten Sie kos-
tenlos, neutral und unverbindlich durch die 
Wohnberatung des Landkreises. 
Kontaktvereinbarungen treffen Sie am bes-
ten direkt mit unseren Wohnberatern: 
Herr Schmidt, Telefon 07329/6304 
Herr Bachmann, Telefon 07325/6409 
Frau Zielke, Telefon 07325/5161 
oder über den Kreisseniorenrat Herr Wink-
ler, Telefon 07322/22349 
Die Wohnberatung wird unterstützt aus 
Mitteln der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung! 
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MEISTERBETRIEB

89168 Niederstotzingen Telefon 0 73 25/84 54
Info@fetzer-fliesen.de Telefax 0 73 25/86 73

3-D-Planung
Informieren Sie sich:
www.fetzer-fliesen.de

Gestaltung,
die begeistert!

Fliesen
Fetzer

 Raumausstattung  
 Zeljko Secujski 
   
  Stettener Straße 64/1 
  89168 Niederstotzingen 

                         +49 (0) 171 3813434 
                         +49 (0) 7325 952862 
                            szoeszie@gmx.de  
Raumausstattung Trockenbau Malerarbeiten Gipserarbeiten 
Montage Bodenbeläge Neubau Altbau Sanierung 

Fair fahren - Kinder haben keine Bremse!
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geöffnet von 7.00 - 12.00 Uhr täglich

Feuerwurst 100 g  0,69 € 

Wiener 100 g  0,59 € 

Portionswürste nach Wunsch 100 g  0,59 € 
Schweinehals / -Rücken 1 kg  6,95 € 

Roastbeef / Hüftsteak 1 kg  14,95 € 

Spanferkel (Keule, Rollbraten) 1 kg  10,00 € 

Grillmix 1,7-kg-Schale 15,00 € 

10 Dosen + 1 Dose gratis á 400 g  30,00 €  
Samstag:  19.00 Uhr:  Fleischkäs

 Nachtwäsche- 
Aktion

Niederstotzingen 
Tel. 07325/8721  
Langenau 
Tel. 07345/3555

www.infos-langenau360.de

% %
Hajo / SCHIESSER 
Herren Schlafanzug kurz  € 29,-  
Hajo / SCHIESSER 
Damen Schlafanzug kurz  € 29,-  
Hajo / SCHIESSER 
Damen Nachthemden  € 25,-

ab

ab

ab

✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎ 
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Traumhaft lecker und delikat! 
Gulasch gemischt                              100 g       -,72 € 

Zwiebelfleischkäse                        100 g       -,79 € 
Weißwürste                                       100 g       -,69 € 
Schwartenmagen rot und weiß    100 g       -,59 €   

Laibles Paprikawurst - einfach gut! 

Landmetzgerei Laible 
Lange Straße 83 · 89129 Langenau 

www.landmetzgerei-laible.de

Bestellungen per Telefon 07345 / 5907 
What’sApp 0176 / 64221933 

Landgasthof · Hotel

Unser Sonntagsspecial am 05. Juli 2020Unser Sonntagsspecial am 05. Juli 2020  
 

Edles Hirschgulasch   
mit Preiselbeeren, Semmelknödel und Salatteller   15,50 € 
 

Unsere Öffnungszeiten für Abholung und im Restaurant sind: 
Montag - Samstag von 17.00 Uhr – 20.30 Uhr  

Sonn- und Feiertag von 11.00 Uhr – 14.00 und 17.00 – 20.30 Uhr  
 

Wir freuen uns auf euren Besuch, bleibt gesund. 
 Familie Däumling

89168 Niederstotzingen  
Im Städtle 9 
Tel. 0 73 25 / 9 23 98-0 
www.krone-niederstotzingen.de
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✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐
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Metzgerei Bernd Schleicher 
Ulmer Straße 5 · 89168 Oberstotzingen 

Telefon (0 73 25) 95 12 29 · Mobil 0176 63187712

Gelbwurst                                        100 g      0,89 € 
Grillwurstschnecken                      100 g      0,91 € 
Rauchfleisch Schwarzwälder Art          100 g      1,49 €  
magere Schweinesteaks                    100 g      0,91 € 
Rinderbraten                                   100 g      0,95 € 
Schälripple                                      100 g      0,51 €   

Montag, 16.00 - 18.00 Uhr, 
Knöchle und Schälripple   

Auf Bestellung am Samstag ab 11.00 Uhr 
frisch gegrillte Schweinshaxen

 Bendi-Dreirad 
Elektro-Seniorenmobil  
Reichweite 40-50 km · Geschwindigkeit bis 20 km/h 

VB € 1.500,-  
Tel. 0160 / 95 76 1715

Sehr geehrte Patienten,  
hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich  
meine ärztliche Tätigkeit beende.  

 
Für Ihre jahrelange Treue und die  

angenehme Atmosphäre bedanken sich 
meine Frau und ich sehr herzlich.  

            
Dr. med. Hartmut Wolf


